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I. Vrr»ri»tt»lgr» nilst Entlchrikuiiigr».
1.

1Regelung der Abfuhr von Fundgegeustäudeu . )
Die k. k. Polizeidireetion in Wien hat mit Note vom 5 . De-

cember 1893 , Z . 91136 oklc. (M .-Z . 195118 111) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes mitgetheilt:

Mit Beziehung auf die geschätzte Zuschrift vom 28 . September 1893,
Z. 124255/3 , beehrt sich die k. k. Polizeidireetion dienstfrenndlich mitzntheilen,
dass das am 15. Juli 1893 im III . Bezirke , Pragerstraße , aufgefnndene und
dortamts sab Fnnd -Post -Nr . 992 ex 1893 erliegende Paket mit einem Plaid,
einer Decke, einem Polster , einem Überzieher und einem Paar Schuhe , durch
hierämtliche Kundmachung vom 15 . November 1893 und dreimalige Ver¬
öffentlichung im Amtsblatte der „Wiener Zeitung " vom 24 ., 25 . und 26 . No¬
vember 1893 , Nr . 269 , 270 und 271 , Artikel Nr . 2977 I , II , III vorschrifts¬
mäßig verlautbart erscheint.

' Bezüglich der mit der eingangs citierten Zuschrift weiter angestrebten
Regelung der Abfuhr von Fundgegenständen wurden die sümmtlichen k. k.
Polizei -'Bezirks - Commissariate von hieraus mittels Circular - Decret vom
12 . October 1893 , Z . 91136/559 (wie., zweckdienlich informiert und gleichzeitig
auf Grund des gepflogenen Einvernehmens angewiesen , alle kleineren Funde
dem Ökonomate dieser Polizeidireetion einzusenden , hingegen voluminöse Fund¬
objecte ohne jeder Inanspruchnahme der magistratischen Bezirksämter mit ent¬
sprechenden Begleitschreiben direct an die städtische Hauptcassa abzuführen.

2 .
(Abfuhr einzelner erkaufter Schweine von stabilen
Verkaufsftätten oder von Marktplätzen — kein Hausier¬

handel .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . Jänner

1894 , Z . 88893 ox 1893 ( M .-Z . 6633/XV ), dem Wiener Magi¬
strate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Über eine aus Anlass vorgekommener Anstände bei Durchführung der
Bestimmung Punkt 5 der h. o. Kundmachung vom 5 . Mai 1892 , Z . 27818
(enthalten im Anzeige -Blatt unter Nr . 342 , neue Ansgabe ), hinsichtlich des
Treibens der Schweine auf Straßen und Landwegen von der k. k. Statthalterei
bestimmt gestellte Anfrage hat das hohe k. k. Ministerium des Innern mit dem
Erlasse vom 11 . December 1893 , Z . 24763 , anher eröffnet , dass die Abfuhr-
einzelner erkaufter Schweine von stabilen Verkaufsftätten oder von Marktplätzen
nach den Wirtschastsgehöften der Käufer unter keiner Voraussetzung einen
„H a u s i e r h a n d e l" in sich schließt und demnach eine solche Abfuhr mittels
Wagen und Pferdebespannung auch während der aufrechten Handhabung des
Verbotes des Hausierhandels mit Schweinen durchaus nicht geboten ist, viel¬
mehr die Forderung einer solchen Abfuhr die erkauften Schweine wesentlich
verthenern und den Handel mit Schweinen , wie auch die Schweinehaltung
und Mästung unmöglich machen würde , wogegen der hansierweise Verkauf von
Handelsschweinen in mittels Pferden bespannten Wägen aus veterinärpolizei¬
lichen Gründen nicht geduldet werden kann.

Hievon wird der Magistrat zur eigenen Wissenschaft und Darnachachtung,
sowie zum Zwecke der entsprechenden weiteren Verfügung mit dem Aufträge in

Kenntnis gesetzt, die betreffenden Bestimmungen der h. o. Erlässe vom 5 . Mai
1892 , Z . 27818 , und vom 8 . August 1893 , Z . 32337 , auf das genaueste zur
Durchführung zu bringen und etwa vorkommende Übertretungen des in Rede
stehenden Verbotes des Treibens der Schweine oder des Führens derselben in
Wägen von Ort zu Ort und von Gehöft zu Gehöft zum Zwecke des Abver¬
kaufes (Hausierens ) der Strafamtshandlung zuznführen.

3 .
(Chemische Untersuchung von Weinproben .)
Die hohe k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 31 . Jänner

1894 , Z . 46534 , eröffnet , dass die unmittelbare Zumittluug der in Gemäßheit
des Z 9 der Ministerial -Verordnnng vom 16 . September 1880 , R .-G .-Bl.
Nr . 121 , entnommenen Weinproben an das pathologisch -chemische Institut im
k. k. allgemeinen Krankenhause in Wien oder an die k. k. chemisch-physikalische
Versuchsstation in Klosterneuburg znm Zwecke der Begutachtung , der Bestim¬
mung des Z 8, Alinea 2 dieser Verordnung nicht entspricht , da nach derselben
bis zur Mittheilung des im ersten Absätze dieses Paragraphen in Aussicht ge¬
stellten Verzeichnisses der Sachverständigen die Proben der beanständeten Ge¬
tränke unter amtlichem Verschluss dem k. k. Ackerbanmiuisterium zur Veran¬
lassung der Prüfung eiuznsenden sind (M .-Z . 88560 sx 1894 XV ).

4 .

(Competenz , betreffend die Beurtheilnug des Be¬
fähigungsnachweises )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 14 . April
1894 , Z . 9659 (B .-A.-Z . 18880/B .-A . XVI ) , dem magistratischen
Bezirksamte für den XVI . Bezirk nachstehende Entscheidung intimiert :

Die k. k. Statthalterei findet auf den Antrag des magistratischen Bezirks¬
amtes vom 31 . Jänner 1894 , Z . 23225 , dem I . M ., Zimmermalergchilfen,
wohnhaft in Wien , XVI ., . . . . gaffe 17, die Dispens von der Beibringung
des Befähigungsnachweises zu ertheilen nicht einzugehen , da der Genannte
ein ordnungsmäßiges Lehrzeugnis besitzt und die B e n r t h e i l u n g, ob der
A n in e l d e r e i n e s h a n d w e r ks m ä ß i g e n G e w e r b e s auch rück-
sichtlich d er G ehilfenzeit den gesetzlichen Bedingungen
entspricht , in den Wirkungskreis der Gewerbsbehörde
l.  Instanz fällt,  welche , je nachdem sie den Befähigungsnachweis rück¬
sichtlich der Gehilfenzeit als erbracht anerkannt oder nicht, den Gewerbeschein
ausznfertigen oder unter Offenlassung des Necurses zu verweigern hat.

Die ' Beilagen des Berichtes vom 31 . Jänner 1894 , Z . 20225 , folgen im
Anschlüsse zurück.

5 .

(Crtheilnng des Nechteszn öffentlichen Sammlungen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Decret vom 8. Mai 1894 , Z . 32883,

dem St . Leopold - Votiv - und Kirchenbanvereine in Gerst¬
hof  die Bewilligung ertheilt , bis 31 . December 1894 in Niederösterreich bei
bekannten Wohlthätern , mithin mit Ausschluss der Sammlungen von Haus zu
Hans , eine Sammlung milder Spenden zu Vereinszwecken veranstalten zu
dürfen . . . ^ ^ ^

Dem Franen - Wohlthätigkeltsvereine in Donanfeld
wurde dasselbe Recht , und zwar für die Dauer von drei Monaten , d. i . vom
1. Juli bis 30 . September 1894 , zuerlannt.



38 Amtsblatt der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 51 , 26 . Juni 1894.

6 . 8 .

(Verkauf von Bittersalz , Glaubersalz , Magnesia,
kohlensaurer » und doppeltkohlensaurer » Natron
lSodas und von Weinsteittsäure in Materialwarerr-

harrdlurrgen — frei .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . Mai

1894 , Z . 33650 , dem Wiener Magistrate Nachstehendes bekannt¬
gegeben :

Durch wiederholte Necursverhaudlnugcn und Eingaben ist das Ministerium
des Innern zur Kenntnis gelangt , dass in manchen Verwaltungsgebieten der
freie Verkauf von Bittersalz , Glaubersalz , Magnesia , des kohlensanren und
doppeltkohlensauren Natron (Soda ) , der Weinsteinsäure in Materialwaren-
handluugen von den politischen Behörden in völliger Missdeutung der Ver¬
ordnungen der h . Ministerien des Innern und des Handels vom 17 . September
1883 , R .-G .- Bl . Nr . 152 , und 17 . Juni 1886 , R .-G .-Bl . Nr . 97 , nicht ge¬
stattet wird.

Da diese chemischen Erzeugnisse zu jenen auch in medicinischer Verwen¬
dung stehenden Artikeln gehören , welche auch zum technischen , ökonomischen
oder diätetischen Gebrauche dienen , besteht gegen den freien Verkauf derselben
im Sinne der Bestimmung des Z 3 der erstcitierten Verordnung kein Anstand
und wird im Sinne des Erlasses des hohen Ministeriums des Innern vom
25 . April d . I ., Z . 9478 , der Magistrat hievon mit dem Bemerken in Kenntnis
gesetzt, dass diesfalls etwa bestehende Beschränkungen außer Wirksamkeit zu
setzen sind.

7 .

(Zur Statistik der gewerblichen Genossenschaften .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . Mai 1894,

Z . 33892 (M .-Z . 84701/XVII ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 27 . April 1894 , ^
Z . 60122 ex 1893 , eine eingehende statistische Erfassung der auf Grund des
Gesetzes vom 15 . März 1883 , R .-G .- Bl . Nr . 39 , bestehenden gewerblichen
Genossenschaften angeordnet.

Zu diesem Behufe wird der Wiener Magistrat aufgefordert , je zwei
Exemplare der behördiich genehmigten Statuten aller im dortigen Verwaltungs¬
bereiche nach dem Stande vom 1. Juli d. I . vorhandenen gewerblichen Ge¬
nossenschaften , sowie auch der Statuten der bei diesen Genossenschaften im
obigen Zeitpunkte bestehenden Gehilfenversammlungen , genossenschaftlichen und
Lehrlings -Krankencassen , Meister -Unterstützungscassen und schiedsgerichtlichen
Ausschüsse bis längstens Ende Juli 1894 gesammelt anher vorzulegen.

Bei Vorlage der erwähnten Statuten wird hinsichtlich jeder einzelnen
Genossenschaft thunlichst genau das Jahr ihrer ursprünglichen Errichtung , die
Zahl ihrer Mitglieder und Angehörigen und der unter letzteren inbegriffenen
Lehrlinge , sowie auch anzugeben sein , ob und in welcher Art und Zahl bei
den einzelnen Genossenschaften Vorschusscassen , Rohstosslager , Verkaufshallen
und andere wirtschaftliche Einrichtungen (Z 114 A .-O .), ferner Fachschulen,
Lehrwerkstätten u . dgl ., sowie Gesellenherbergen bestehen , weiters ob und
welche Genossenschaftsverbände (im bejahenden Falle unter Anschluss der !
Statuten derselben ) vorhanden sind , dies alles nach dem Stande vom 1 . Juli d. J.

Bei Verfassung des bezüglichen Ausweises wird sich an das zuliegende
Muster zu halten sein . Abfällige nach dem 1 . Juli d. I . in dem Bestände,
in den Einrichtungen oder Annexinstitutionen oder in den Statuten der
gewerblichen Genossenschaften verfallende Änderungen werden halbjährig bis !
längstens 15 . Jänner , beziehungsweise 15 . Juli jeden Jahres zur hierämtlicheu
Kenntnis zu bringen sein.

*

(Muster:)

Name
der

Genossen¬
schaft ^ ^

Anzahl der
Angehörigen

K

^ A ^ A ^

-- ^

Zahl und Datum der
Genehmigung sowie

der etwaigen Abände¬
rungen des Statutes

'S D —
8«r,

(Beifügung einer deutschen Übersetzung ans den
kroatischen Viehpässen .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . Mai
1894 , Z . 28 .907 ( M .-Z . 88197/XV ), dein Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die königl . Landesregierung in Agram hat über Ersuchen des k. k.
Ministeriums des Innern die Veranlassung getroffen , dass bei Viehtransporten
nach den im Neichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern den erforder¬
lichen Viehpässen auch eine deutsche Übersetzung  bcigefügt werde und
demgemäß an alle dortländigeu Verwaltungsbehörden eine Verordnung fol¬
genden Inhaltes erlassen:

1 Sämmtlicheu Viehpässen , falls dieselben direct für Viehtransporte,
welche ans dem hicrstelligen Gebiete zur Einfuhr in die im Neichsrathe ver¬
tretenen Königreiche und Länder gelangen , ausgestellt sind , hat der Aussteller-
unter dem croatischen Texte , in den Rubriken 3 , 4 , 5 und 6 , eine deutsche
Übersetzung  beizufügen . Dasselbe hat auch bezüglich der Viehpässe für
Viehtrausporte nach Deutschland und der Schweiz zu gelten.

2 . In allen übrigen Fällen hat der Eigenthümer oder der Absender des
Vichtransportes für die Übersetzung selbst Sorge zu tragen.

3 . Die Richtigkeit der Übersetzung hat der betreffende Vorstand der Eisen¬
bahnstation „ in äorso " des Biehpasses , wenn aber mehrere Viehpässe zusammen-
gehestet vorliegen „ in äorso " des letzten , mit der Clausel : „ Für die Nichtigkeit
der Übersetzung " zu bestätigen und diese Clausel mit dem Datum und Amts¬
siegel zu versehen und eigenhändig zu fertigen.

4 . Die Ämtsveterinäre , respeckivc Fachorgane , welche die veteriuärpolizei-
liche Viehbeschau besorgen , haben strengstens darauf zu achren , dass diesen
Anordnungen pünktlich entsprochen werde , und dürfen dieselben die Einwaggo¬
nierung nur jenen Viehtransporten gestatten , welche vollkommen ordentlich
ausgestellte und mit deutschen Übersetzungen versehene Biehpässe haben.

i>.
(Vermeidung sanitärer Gefahren anlässlich der Aus¬
führung größerer öffentlicher Baunuternehmnttgen

kEisettbahnbanten , Flnssreguliernngen re.^ )
Die k k. n .- ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit

Erlass vom 17 . Mai 1894 , Z . 34857 (M . -Z . 88912/VIII ) ,
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht : ,

Mit dem h. o. Erlasse vom 27 . August 1893 , Z . 59396 , ist der Wiener
Magistrat aus Anlass des Auftretens der Cholera unter den Eisenbahnarbeitern
ans der im Bau begriffenen Strecke M . Szigeth - Körösmczö - Woronianka - Paß-
Stanislau auf die Nothwendigkeit der rechtzeitigen Wahrnehmung der sanitäts¬
polizeilichen Erfordernisse bei derlei mit großen Arbeiterauhäufuugen einher¬
gehenden Unternehmungen aufmerksam gemacht worden.

Nähere Erhebungen über die ursprünglichen Vorkehrungen an der galizischen
Strecke , welche von den Bauuntern ehmuugcn getroffen worden waren , haben
— laut Eröffnung des h. k k. Ministeriums des Innern vom 3 . Mai 1894,
Z . 7210 — ergeben , dass diese Vorkehrungen mit Rücksicht ans die Anhäufung
von mehr als 5300 Arbeitern sehr unzulänglich waren und die rasche Ver¬
breitung der aus Ungarn eingedruugeucn Cholera zunächst in den politischen
Bezirken Nadwörua und Stanislau , daun infolge der Flucht eines Theiles der
Arbeiter auch in anderen Bezirken Galiziens erklärlich machten.

Die aus diesen und späteren Anlässen seitens des h . k. k. Ministeriums
des Innern mit dem h . k. k. Handelsministerium gepflogenen Verhandlungen
in Betreff der Vorsorge zur Vermeidung der Wiederholung ähnlicher sanitärer
Gefahren anlässlich der Bauführung von Eisenbahnen haben ergeben , dass den
politischen Behörden bei entsprechender Handhabung der denselben in Gemäßheit
des Neichs -Sauitätsgesetzes vom 30 . April 1870 , R .- G .- Bl . Nr . 68 , obliegenden
Oberaufsicht über das gesammtc Sanitätsweseu und über die Besorgung der
Gemeinde -Sanitätsangelegenheiteu , insbesondere , welche sie hauptsächlich in
negativer , samtare Übelstäude hintanhaltender und untersagender Weise geltend
zu machen berufen sind , wirksame Mittel Angebote stehen , um auch unter den
schwierigen Verhältnissen derartiger Arbeiteranhäusungen gute sanitäre Zustände
zu sichern und Epidemiccalamitäten vorzubengen.

Hiezu ist vor allem uöthig , dass der Magistrat auf die ämtlichen Publi¬
kationen und Eonccssionsurkunden zum Baue von Eisenbahnen in ihrem Ver¬
waltungsgebiete achthabe.

In jedem Falle einer derartigen Verlautbarung hat die betreffende politische
Behörde sich über alle diesbezüglichen Vorkehrungen aufs genaueste informiert
zu erhalten und insbesondere über Schritte , welche von den Baunuteruehmuugen
unternommen werden , um die Inangriffnahme des Baues vorzubereiten , vor
allem über jedes Einschreiten um Baubewilligungeu zur Herstellung von dein
Rahnbaue dienenden Objecten , wie z. B . Wohnbaracken , Cantincn , Lebensmittel-
Magazine u . dgl ^ für die Hintanhaltung sanitärer Übelstände oder Unterlassungen
durch Verbote Sorge zu tragen.

Es ist selbstverständlich , dass hiebei jedes über das Maß des unbedingt
Nothweudigen hiuausgeheude Einschreiten , jede unnöthige Störung der Bau-
vorbereitungcn ebenso vermieden , ivie die umsichtige Sicherstellung des Noth-
wendigen ernstlich augestrebt werden muss.
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Die entsprechende Einwirknng ans die Bauunteruehmungen ist durch die
Bedingnisse , unter welchen die Ballführung an Unternehmer vergeben wird,
ermöglicht.

Insbesondere hat das h . k. k. Handelsministerium mittels der an das
h . k, k. Dtinisterinm des Innern gerichteten Note vom 25 . November v . I .,
Z . 50937 , eröffnet , dass insofcrne ' es sich nm Staatseisenbahnbauten handelt,
die von der k. k. Generaldirection der österr . Staatseisenbahnbanten für die Bau¬
unternehmer vorgeschriebenen „ allgemeinen Bedingnisse " im Z 13 Alinea 4 die
geeignete Handhabe bieten , um dieselben bei drohender oder wirklich eingctretener
Gefahr einer epidemischen Krankheit unter den Bahnarbeitern zu den erforder¬
lichen Herstellungen zur Krankenpflege , also auch zur Beistellnng von Jsolier-
untcrkünften zu veranlassen.

Diese Bestimmung der gedachten allgemeinen Bedingnisse lautet : „ Tue
Borsorge für die Pflege und Heilung erkrankter oder verwundeter , und das
Begräbnis verstorbener Arbeiter liegt dem Unternehmer auf seine Kosten ob.
Der Bauunternehmer hat im Bedarfsfälle schon bei Beginn der Arbeiten für
die Errichtung von Krankenhäusern , für die Anstellung von Ärzten und Kranken¬
wärtern Sorge zu tragen ."

Unter der Bezeichnung „Krankheiten " sind Krankheiten jeder Art , sonach
auch Jnfcctionskrankheiten inbegriffen.

Bezüglich der Privatbahnbanten werden seitens des h . k. k. Handels¬
ministeriums anlässlich der Festsetzung der ConcessionSbedingnngen in sanitärer
Beziehung gleiche Leistungen der Unternehmer sichergestellt werden , wie sie von
der k. k. Generaldirection der österr . Staatsbahnen den Unternehmern von
Staatseisenbahnbanten zur Pflicht gemacht sind.

Abgesehen von der Vorsorge für die isolierte Unterbringung mfections-
verdächtig Erkrankter haben die politischen Behörden wegen rechtzeitiger Sicher¬
stellung der übrigen erforderlichen sanitätspolizeilichen Vorkehrungen Sorge zu
kragen.

Sonach ist insbesondere ans die sanitätsgemäße Versorgung der Arbeiter
mit Nahrungsmitteln und gutem Trinkwasser , auf die saniiätsgemäße Ein¬
richtung der Wohn - sowie gemeinsamen Schlafräume , der Cautinen und
Herbergen , ans die entsprechende Anlage von Aborten mit Senkgruben , auf die
zeitgemäße und unschädliche Reinigung derselben , auf Einrichtungen zur un¬
schädlichen Beseitigung aller Abfälle und Abwässer , auf die Erreichbarkeit ärzt¬
licher Hilfe , und auf die strenge Beobachtung der pflichtgemäßen Anzeige aller-
sanitär " wichtigen Vorkommnisse , insbesondere des ersten Auftretens insections-
verdächtiger Erkrankungen , sowie auf die Erzielung eines guten Jinpfzustaudes
der Arbeiter sorgfältigst Bedacht zu nehmen.

In Fällen , in welchen nothwendige sanitäre Maßnahmen durch Jngerenz
des Magistrates nicht unmittelbar erzielt werden können , ist die Anzeige an
die k. k. Statthalterei zu richten.

Nach denselben Grundsätzen wird auch bei anderen öffentlichen Bau-
unternehmungen von größerer Bedeutung , z. B bei Regulierung von Waster-
länfcn , Straßenbauten n . dergl ., vorzugehen sein.

IO

(Verschleiß von Giften .)
Seitens des magistratischen Bezirksamtes für den Ili . Bezirk wurde

unterm 20 . Juni 1894 . zur Z . 12947 , dem Eduard Wilhelm,  III ., Linke
Bahngasse 3 , die Conccssiou zum Verschleiße von Giften verliehen.

II.
(Bedingungen der Aufnahme in die n.-ö. Landes
Gebäranstalt und in die n. ö. Landes -Findelanstalt.

jsGiltig vom I . April 1804 angefangen .I)
1 . In der n .- ö. Landes -Gebäranstalt merdm alle Hilfe suchenden Schwan¬

geren , sie mögen ledig , verheiratet oder verwitwet sein , ohne Unterschied der
Confession , entweder gegen sogleiche B .-zahlung der Verpflegsgebüren oder auch
ohne eine Zahlung von Seite der sich Meldenden ausgenommen . (Z 11 des
Statutes .)

2 . Zahlende können in jedem Monate ihrer Schwangerschaft ausgenommen
werden . (K 18 des Statutes .) Personen aber , welche nicht zahlen , können in
der Regel ' nicht vor Ende des 7 . Monats der Schwangerschaft ausgenommen
werden . (K 17 des Statutes .)

3 . Die Verpflegung findet nach vier Elasten statt (8 12 des Statutes ),
und zwar:

nach der 1 . Elaste mit täglichen 4 fl ., nach der 2 . Elaste mit täglichen
2 sl. 50 kr., nach der 3 . Elaste mit täglichen 1 fl . 80 kr ., nach der 4 . Elaste
mit täglichen 1 fl . 30 kr.

4 . Die nach den drei ersten Elasten Verpflegten finden in einer eigens
dafür bestimmten Abtheilung , der sogenannten „ Zahlabtheilung " , Unterkunft.
(8 12 des Statutes .)

Bei der Aufnahme in die Zahlabtheilung sind die Verpflegsgebüren für
je zehn Tage im vorhinein zu entrichten (ß 13 des Statutes ) , und zwar bei der
Aufnahme in die 1 . Elaste 40 fl-, in die 2 . Elaste 25 fl ., in die 3 . Elaste 18 fl.

Von dem ersten geleisteten Einzahlungsbetrage der Gebärhaus -Verpslegs-
gebürcn findet bei dem Austritte vor Ablauf der ersten zehn Tage kein Rückers ch
statt , wohl aber van späteren Einzahlungen , wenn der Austritt vor Ende des
betreffenden Termines erfolgt . (8 13 des Statutes .)

5 . Nach der 4 . Elaste , d . i . auf den Kliniken werden verpflegt:
I . Alle diejenigen Personen , welche bei ihrem Eintritte in die Gebär-

abtheiluug die Verpflegsgebüren nicht entrichten.

2 . Alle diejenigen , welche eben nach dieser Elaste verpflegt sein wollen,
wenn sie auch die Verpflegsgebüren bezahlen , mögen sie ledig oder verheiratet
sein , (tz 16 des Statutes .)

Von denjenigen , welche die Verpflegsgebüren nicht entrichten , sind alle
Momente zur Feststellung des Heimatsrechtes genau zu erheben , um sie zur
Geltendmachung des Ersatzanspruches dem bezüglichen Landes -Ausschusse mit¬
theilen zu können . Sie haben sich daher beim Eintritte mit einem Dokumente
über ihre Zuständigkeit auszuweisen . Auch haben dieselben ein Armutszeugnis
bcizubringen , iusoferne dieVorlage eines solchen gefordert wird . (Z 18J >es Statutes .)

6 . Witwen , welche nach dem Tode ihres Mannes schwanger geworden,
sind den ledigen Personen gleichzuhalten . (8 16 des Statutes .)

7 . Personen , welche sich bei ihrer Aufnahme fremder oder gefälschter
Dokumente bedienen , oder bei der Vernehmung über ihre Zuständigkeit falsche
Aussagen machen , werden nach dem Gesetze bestraft , (8 24 des Statutes .)

8 . Die an den Kliniken Verpflegten sind verpflichtet , »venu ihre Kinder
in das Fiudelhaus übernommen werden , im Falle ihrer Tauglichkeit vier
Monate als Ammen im Findelhause Dienste zu leisten . (8 ^9 des Statutes .)

9 . Die unehelichen Kinder solcher armer Mütter , welche zur Zeit der
Aufnahme zwar geboren hatten , bei welchen aber der Geburtsact noch nicht
gänzlich abgeschlossen war , und welche bei behördlich nachgewieseuer Absicht,
rechtzeitig an den Gebärkliniken sich aufnehmen zu lassen , von der Geburt über¬
raschst oder in der Ausführung dieser Absicht ohne ihr Verschulden gehindert
wurden , werden mit Genehmigung des Landes -Ausschusscs in die bleibende
unentgeltliche Findelhauspflege ausgenommen.

10 . Zur Aufnahme eines im Zahlgebärhanse oder außerhalb desselben
geborenen unehelichen Kindes in die Findelanstalt in anderen als in den
obbezeichneten Fällen ist außer dem Erläge der für die zehnjährige Verpflegung
eines Kindes im vorhinein zu bezahlenden vollen , nach Maßgabe der Lebens¬
dauer des Kindes innerhalb dieses Zeitraumes eventuell rückzahlbaren Ver-
pflegskosten per 590 fl . ö. W ., auch die Beibringung des Tauf - oder Geburts¬
scheines des Kindes und des Heimatsscheines der Mutter uothwendig . (88 24,
28 des Statutes .)

11 . Die volle Aufuahmstaxe (Z 28 des Statutes , I . 1869 ) kann über
besondere Bewilligung des Landes -Ausschusses in nicht rückzahlbaren , ganz -,
halb - und vierteljährigen Anticipativ -Raten nach Maßgabe des fortschreitenden
Lebensalters des Kindes bis zu dessen Austritte ans der Anstalt oder dessen
Ableben eingezahlt werden , wenn für die Einzahlung der Ratenbeträge
genügende Sicherheit bestellt wird.

12 . Die Aufnahme unehelicher Kinder aus der Zahlabtheilung der Landes-
Gebäranstalt in die Landes -Findelanstalt wird außerdem vorgenommen ohne
Vorweisung des Zuständigkeitsdocumentes und ohne Beibringung eines Armuts¬
zeugnisses gegen Erlag der Pauschrlgebür von 300 fl . und der Taxe für das
Heunatsrecht des Kindes nach Wien von 60 fl., zusammen per 360 fl ., welche
sofort , längstens innerhalb 24 Stunden nach der Geburt des Kindes , bei der
Anstaltscassa zu erlegen sind.

13 . Jene nach Niederösterreich zuständigen ledigen Frauenspersonen oder
Witwen , welche aus was immer für einem Grunde verhindert waren , zur Ent¬
bindung in die Landes -Gebäranstalt sich zu begeben , jedoch armutshalber nicht
imstande sind , ihre Kinder zu ernähren , können behufs Aufnahme ihrer unehe¬
lichen Kinder , welche das Lebensalter von zwei Monaten noch nicht überschritten
haben , in die Findelaustalt , sich mit einem schriftlichen Gesuche an den n .-ö.
Laudes -Ausschnss zu Wien (Stadt , Herrengasse 13 ) wenden.

In diesem Gesuche haben die Bittsteller auzugcben , ob nud welchen
Panschalbetrag (mindestens 100 fl .) sie zu erlegen imstande sind.

Dem Gesuche sind folgende Dokumente beizuschließen:
n ) Tauf - oder Geburtsschein des unehelichen Kindes , eventuell dessen

Jmpfungszeugnis;
Io) Heimatschein oder ein anderes die Zuständigkeit der Mutter erweisendes

Dokument:
e) Armutszeugnis der Mutter und Nachweisung der Vermögensver-

hättnisse etwa vorhandener zahlungspflichtiger Angehöriger (Eltern oder Groß¬
eltern ) derselben;

ä ) eine Nachweisung der überraschend eiugctretenen Geburt des Kindes
(Zeugnis der Geburtshelferin ), bezw . der Ursachen , welche die Kindesmutter
daran verhindert haben , die Hilfe der Wiener Landes -Gebäranstalt aufzusuchen;

e ) ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand des Kindes oder über
die Verhinderung der Überbringung desselben in die Wiener Findelanstalt;

1) Sitten - und Wohlstaudszeugnis der gewählten Pflegepartei.
(Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen Nr . 18 vx 1894,

Z - 7930 .) _

II. Normatilüiestimmuntien.
^elneindei nth:

12 .
(Auszahlung der Adjuten .)

Der Gemeinderath der Stadt Wien hat am 29 . Mai 1894
nä St .-N .--Z . 8234 nachstehenden Beschluss gefasst:

Es sei der Z 12 der Gcmeinderaths -Beschlüsse vom 31 . Mai , 14 . und
17 . Juni 1892 , betreffend die Bezüge der städtischen Beamten , dahin abzn-
änderu , dass Adjuten den Bezugsberechtigten nicht von dem ersten des auf die
Angelobung oder Beeidigung nächstfolgenden Monates , sondern vom Tage der
Angelobung oder Beeidigung au flüssig gemacht werden.
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ktMrnty:
13 .

(Competeriz zur Normierung des ersten Mietzinses
für anfgekündigte städtische Nntnrnllvohnnngett .)

Zufolge Stadtraths -Beschlusses vom 18 . April 1894 , St .-N .--Z . 2639,
wurde der Magistrat aufmerksam gemacht, dass die Normierung des ersten
Mietzinses für aufgekündigte Naturalwohnungen gemäß Z 90 , lit . ü des Ge-
meindestatutcs für Wien (L.-G . vom 19 . December 1890 , Nr . 45 , L.-G .-Bl .)
in den Wirkungskreis des Magistrates , rcspeclive des magistratischen Bezirks¬
amtes gehört (M .-Z . 84731 III ) .

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1804 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)

Rrichsgksrtzblatt.
Nr . 07 . Finanzgesetz für das Jahr 1894 , vom

29 . Mai 1894.

Nr . 08 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 27 . Mai 1894 , betreffend die Zoll-
behaudlung des gelben und rothen blausauren Natrons (Ferrocyannatrium,
Ferridcyanuatrinm.

Nr . 00 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 27 . Mai 1894 , betreffend die Errichtung einer Zollamtsexpositur
in Liebenstein.

Nr . loo . Concessionsurkunde vom 26 . April 1894,
für die Localbahn von Welchau -Wickwitz nach Gießhübl -Puchstein.

Nr . 101 . Kundmachung der Ministeriell der
Finanzen und des Handels vom 24 . Mai 1894,
betreffend die Errichtung einer Zollexpositur in Hard am Bodensee.

Nr . 102 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 27 . Mai 1894 , betreffend die Bestreitung der Kosten für den
Transport und die Transportassecuranz der zur Aichung und Stempelung an
die Normal -Aichungs -Commission gesendeten Wasserverbrauchsmesser.

Nr . 103 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 27 . Mai 1894 , betreffend die Gebüreu für die Aichung und
Stempelung von Wasserverbranchsmessern.

Nr . 10 -1 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 29 . Mai 1894,  betreffend die Auflassung des Nebenzollamtes
II . Classe in Stallic und Errichtung einer Zollamtsexpositur in Val Pidocchio.

Nr . 103 . Kundmachung der Ministerien der
Finanzen und des Handels vom 30 . Mai 1894,
betreffend die Errichtung einer Zollexpositur mit Hafen - und Seesanitätsdienst
zu Aquileja.

Nr . 100 . Gesetz vom 3 . Juni 1894 , betreffend die
Einreihung eines Theiles der Bezirksrichter in die VII . Raugclasse.

Nr . 107 . Gesetz vom 10 . April 1894,  betreffend die
Veräußerung einer zu Polizeizwecken benützten ärarischen Realität und Ver¬
wendung des Gegenwertes behufs anderweitiger Unterbringung der in Betracht
kommenden Polizeibehörde.

Nr . 108 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern
vom 8. Juni 1894 , betreffend die Vornahme der Erprobung der
Dampfkessel.

Nr . 100 . Erlass des Finanzministeriums vom
8 . Juni 1894 , betreffend weitere Vorkehrungen bei Anwendung des
Controlmess -Apparates in Brantweinbrennereien.

Nr . IIO . Gesetz vom 11 . Juni 1894 , betreffend die
Ermächtigung des Finanzministers zu Abänderungen der Hauszinssteuer -Ein-
zahluugstermine.

Nr . 111 . Gesetz vom II . Juni 1894,  betreffend die
Abänderung und Ergänzung des Gesetzes vom 1. Juni 1889 (R .-G .-Bl.
Nr . 9l ), über Gebüreubegünstiguugeu für Credit - und Vorschussvereine (Spar¬
und Darlehenscaffen ).

Nr . 1l2 . Verordnung des Finanzmiuisters vom
13 . Juni 1894 , zur Durchführung der Gesetze vom 1. Juni 1889
(R .-G .-Bl . Nr . 91) und 11 . Juni 1894 (R .-G .-Bl . Nr . 111), betreffend
Gebürenbegünstigungen für Credit - und Vorschnssvereiue (Spar - und Dar¬
lehenscaffen ).

Nr . 113 . Gesetz vom 15 . Juni 1894 , betreffend die
Befreiung des von der Stadt Wien auf Grund des Laudesgesetzes vom
9. September 1893 (L.-G .-Bl . Nr . 49) aufzunehmenden Anlehens von
35 Millionen Kronen von der Entrichtung der Stempel - und unmittelbaren
Gebüren und die Verwendbarkeit der Obligationen dieses Anleheus zur frucht¬
bringenden Anlegung von Stiftungs -, Pupillar - und ähnlichen Capitalieu.

Nr . 114 . Verordnung des Handelsmini st eriu ms
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
nnd der Finanzen vom 1. Juni 1894 , womit eine Hafen-
ordvung für den k. k. Bodenseehafeu von Bregenz , sowie Bestimmungen für
die öffentlichen Aulaudestellcn von Hard , Fußach und Lochau erlassen werden.

Nr . 113 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Jnstiz , des Handels nnd des Ackerbanes vom
20 . Juni 1894 . betreffend die Regelung der Einfuhr von Schafen
und Schweinen aus dem Königreiche Rumänien in die im Neichsrathe ver¬
tretenen Königreiche und Länder.

Nr . 110 . Handelsconvention vom 21 . ( 9 .) De¬
cember 1893 zwischen Österreich-Ungarn und Rumänien.

Nr . 117 . Gesetz vom 14 . Juni 1894 , betreffend die
Ausdehnung der zeitlichen Befreiung von der Hauszinsstener für Neu - nnd
Umbauten im Gebiete der Stadtgemeinde Olmütz.

Nr . 118 . Verordnung des Jnstizministerinms vom
11 . Juni 1894,  betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinde Knnemil
zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes in Habern in Böhmen.

Nr . 110 . Kundmachung des Handelsininisterinms
vom 14 . Juni 1694.  betreffend die Verlängerung des Banvoll¬
endungstermines für die Gailthalbahn.

Nr . 120 . Gesetz vom 16 . Juni 1894 , betreffend die
Executiou auf die gegen den ..Kaiser Franz Josef I .-Landesversicherungsfond"
in Prag bestehenden Forderungen.

Nr . 121 . Gesetz vom 18 . Juni 1894 , wegen Ver¬
gütung der Brantweinabgabe für die Alkoholmengen in den gebrannten geistigen
Flüssigkeiten , welche im Verkehre zwischen den im Neichsrathe vertretenen
Königreichen und Ländern , den Ländern der ungarischen Krone nnd den
Ländern Bosnien und Hercegoviua außer dem Abgabenbande Vorkommen.

ö . Landesgeschblatt.
Nr . 33 . Gesetz vom 2 . Mai 1894 , womit der Stadt¬

gemeinde Stein in Niederösterreich die Einhebung einer Pflastermant nach dem
Tarifsätze von drei Kreuzer ö. W . gleich sechs Heller per Wagen auf weitere
fünf Jahre bewilligt wird.

Nr . 34 . Gesetz vom 2 . Mai 1894 , wirksam für
das Erzherzogthnm Österreich unter der Enns , betreffend
die Regelung der Bezüge des Lehrpersonales an den öffentlichen Volksschulen
und die Aufbringung der Kosten des öffentlichen Volksschulunterrichtes im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns , mit Ausnahme des Schulbezirkes
von Wien.

Nr . 33 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
23 . Mai 1894 . Z . 38517 , betreffend die den Gemeinden Kalten-
leutgeben , Atzgersdorf nnd Krems ertheilte Bewilligung zur Einhebung von je
sechs Mietziuskreuzern für die Jahre 1894 bis einschließlich 1899.

Nr . 30 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
23 . Mai 1894, Z. 38518 , betreffend die Auslassung der als
Bezirksstraße erster Ordnung erklärten , aber nicht activierten Verbindung von
Neudorf nach Laxenburg Nr . 282.
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